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1. ALLGEMEINE PLANUNGSVORAUSSETZUNGEN
1.1 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 39/19 "Photovoltaikanlage Ru-
dolf-Diesel-Straße" umfasst das Gebiet gelegen nördlich der Rudolf-Diesel-
Straße im Westen der Stadt Torgelow und westlich der Borkenstraße auf dem 
Gelände der Spedition Sadowski. Die Fläche befindet sich mit den geographi-
schen Koordinaten nördlich 53.63330 und östlich 13.99741 direkt südlich im In-
dustrie- und Gewerbegebiet.
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 48/50 der Flur 12 sowie das Flur-
stück 160/10, Flur 9, der Gemarkung Torgelow und wird wie folgt begrenzt:

■ im Norden durch die Borkenstraße 16B (Flurstück 48/105 der Flur 12),

■ im Westen durch Wald (Flurstück 48/105 der Flur 12),

■ im Süden durch die Rudolf-Diesel-Straße (Flurstück 48/49 der Flur 12 sowie
Flurstück 160/11 der Flur 9) 

■ im Osten durch die Borkenstraße 18 (Flurstücke 160/19, 160/20 der Flur 9)
sowie die Rudolf-Diesel-Straße 1 (Flurstück 160/17 der Flur 9).

Die genaue Abgrenzung ist aus dem Bebauungsplan zu ersehen.

Die Fläche umfasst ca. 0,81 ha. Die Flurstücke sind im Privateigentum des Vor-
habenträgers.

1.2 Planungserfordernis
Herr Sadowski  in 17358 Torgelow, Rudolf-Diesel-Straße 2  plant  die Errichtung und
den Betrieb einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Gelände seiner Spedition.

Das Erfordernis zur Aufstellung eines Bebauungsplans ergibt sich aus der Lage
des Standortes innerhalb eines Gewerbegebietes. An der gegenüberliegenden
Straßenseite befinden sich typische Einfamilienhäuser. Die PV-Anlagen benö-
tigt nahezu die gesamte Grundstücksfläche. Eine Naturhecke grenzt das Gelän-
de im Süden von der Rudolf-Diesel-Straße ab. Sie beginnt lediglich im Westen
ca. 6 m von der westlichen Grundstücksgrenze, um die Zufahrt zur bestehen-
den Halle zu gewährleisten. Zusätzliche versiegelte Wege sind nicht geplant, da
das Gelände bereits  fast  vollständig  versiegelt  ist.  Die Inaugenscheinnahme
durch Ingenieure der Kraftwerk RPS GmbH ergab die Eignung des Geländes
für eine PV-Anlage. 

Die bisherige Nutzung als  Speditionsfläche wird weitgehend zurückgefahren.
Lediglich die bestehende Halle wird weitergenutzt. Die Aufstellflächen für Lkw
entfallen.  Nach  Beendigung  der  Nutzung  als  PV-Anlage  gilt  wieder  die  ur-
sprüngliche Festsetzung GI(e). Notwendig wäre  allerdings die Fällung der am
südlichen Straßenrand entlang des gesamten Grundstücks befindlichen Bäume
und deren Ersatz durch eine fachgerecht  eingerichtete Naturhecke mit  einer
maximalen Höhe von ca. 1.20 m. Der Waldbestand im Westen des Geltungsbe-
reichs bleibt unangetastet. Der gemäß Forstamt notwendige Waldabstand von
30 m zur  Baugrenze  ist  im  Bebauungsplan  eingetragen  worden.  Außen  vor
bleibt lediglich das ca. 18 m vom Wald entfernte Bestandsgebäude, da es Be-
standsschutz genießt.

5



Bebauungsplan Nr. 39/19 „Photovoltaikanlage Rudolf-Diesel-Straße“      Begründung Stadt Torgelow

Die mit PV-Modulen zu überbauende Fläche umfasst insgesamt ca. 6.677 qm.
Davon ist die Fläche der  Gewerbehalle sowie die nördlich dazugehörige Ver-
schattungsfläche als Abstellfläche der Gewerbehalle in Abzug zu bringen, so-
dass  unter  Berücksichtigung  der  Zuwegung  zum  gewerblich  genutzten
Gebäude noch eine ausreichende Nutzfläche von ca. 5.840 qm für die Bele-
gung mit Solarmodulen zur Verfügung steht. Auch das Dach der Halle steht mit
ca. 300 m² zur Verfügung.

1.3 Ziel und Zweck der Planung
Die geplante Nutzungsänderung im Zuge des Bebauungsplanes dient in erster
Linie der Nutzung einer ehemaligen Speditionsfläche zur regenerativen Ener-
giegewinnung. 

Die bislang als Lkw-Stellplatz genutzte Fläche ist anthropogen überformt und
weitgehend versiegelt. Ein Eingriff in den Naturhaushalt ist aufgrund dieser Vor-
belastung und der künftigen Nutzung nicht gegeben. Die vorhandenen Bäume,
die aus Verschattungsgründen weichen müssen, werden durch eine Naturhe-
cke ersetzt, die einen Sichtschutz und damit einen gewissen, zumindest opti-
schen, Lärmschutz gegenüber Fahrbewegungen zur Halle und dem hinter der
Halle befindlichen Trafo darstellt.

1.4 Derzeitige Nutzungen
Die  aktuelle  Nutzung  ist  Speditionsfläche.  Das  betroffene  Areal  dient  in  den
nächsten Jahrzehnten nicht mehr dem ursprünglichen Zweck. Aus diesem Grund
soll die Fläche zeitlich befristet umgenutzt werden. 

1.5 Darstellung im Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan der Stadt Torgelow stellt das Plangebiet als einge-
schränktes Industriegebiet [GI(e)] dar.  Eine Flächennutzungsplanänderung ist
obsolet, da nach Beendigung der Nutzung als Photovoltaikanlage und den Rü-
ckbau der Module gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BauGB die industrielle Nut-
zung wieder ermöglicht wird. Die zwischenzeitliche Nutzung als Photovoltaikan-
lage entspricht den gemeindlichen Entwicklungszielen.

1.6 übergeordnete Planungen
Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung an-
zupassen.

Die 2. Teilaufgabe des Regionalen Planungsverbandes Vorpommern verfolgt
das Ziel, mit der stärkeren Nutzung der EE Potenziale in der Planungsregion‐
Vorpommern die Entwicklung und die Wertschöpfung des ländlichen Raums zu
fördern. Schließlich soll die private und öffentliche Teilhabe bei der EE Nutzung‐
in der Planungsregion verbessert werden.

1.7 Beschreibung des Vorhabens
Das Plangebiet wird vollständig als sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) mit
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der Zweckbestimmung Fläche für erneuerbare Energien und Lagerhaltung aus-
gewiesen. Eine Naturhecke wird das Gelände von der südlich angrenzenden Ru-
dolf-Diesel-Straße und der südlich an die Straße angrenzende Wohnbebauung
abgrenzen. Zusätzliche versiegelte Wege sind auf dem Gelände nicht geplant.

Die Anlage besteht aus polykristallinen Solarmodulen mit jeweils 330 kWp (Kilo-
wattpeak) je Modul, die mit 22 Wechselrichtern, einer Trafo- sowie einer Über-
gabestation betrieben werden. Die Module werden auf Modultische in zwei Mo-
dulreihen je Tisch montiert. Dabei ist zwischen den Reihen ein freier  Streifen
vorgesehen, der eine verschattungsfreie Bestrahlung der Module sicherstellt.
Diese Zwischenräume bleiben unverändert. Lediglich der Zugang zur Halle und
zur kombinierten Trafo-/ Netzübergabestation hinter der Halle erfolgt über eine
Zuwegung im Westen des Geländes. Die Kabel werden in Schächten unterir-
disch geführt, insbesondere auch, um einem Diebstahl der Kabel vorzubeugen.
Der Aufstellwinkel der Module auf den Modultischen beträgt ca. 24°, die Module
sind direkt nach Süden (Azimut 0°) ausgerichtet.

Aufständerung / Unterkonstruktion
Die Solarmodule  werden  auf  dem vorhandenen Betonboden verschraubt.  Die
Leistungsfähigkeit der Solarstromanlage hängt entscheidend von einer verschat-
tungsfreien Nutzung der Module ab, daher werden die bestehenden Bäume, zur
Rudolf-Diesel-Straße hin, durch eine 1,20 hohe Naturhecke ersetzt, um so die
Solarmodule in den relevanten Monaten frei von Verschattungen zu halten.

Auf der Südseite beträgt der Abstand der Module zum Boden ca. 20 cm. Da-
durch kann die Fläche regelmäßig gepflegt und vom Boden aus eine Verschat-
tung der Module ausgeschlossen werden kann. Auf der Nordseite ragen die
Module bis zu 158 cm über dem Boden, sodass auf dieser Seite unterhalb der
Module die Wechselrichter und Kabelzuleitungen weitgehend verschattet und
wettergeschützt montiert werden können. Der Reihenabstand der Modultische
beträgt bis zu ca. 2,40 m, die breiten Wege werden nur für die Pflege der Modu-
le und des Bodens genutzt.

Wechselrichter
Die Anlage sieht einige Wechselrichter vor, die zum einen mit den Modulen und
andererseits mit dem Trafo bzw. der Übergabestation verkabelt sind.

Verkabelung/Netzeinspeisung
Die Module werden zu Gruppen (Strings) zusammengefasst, die wiederum als
Gleichstromkabel in den Wechselrichtern gebündelt werden. Die Verbindungska-
bel zwischen den Modulen einer Tischreihe werden auf der Unterseite der Modu-
le in Kabelschächten geführt. Von den Wechselrichtern zur Übergabestation er-
folgt die Verkabelung unterirdisch entsprechend der technischen Vorgaben.

Die Module erzeugen bei einer Leistung von 749 kWp und einem spezifischen
Ertrag von ca. 980 kWh/kWp eine Jahresstromleistung von ca. 736.000 kWh,
die mit der Übergabestation in das regionale Mittelspannungsnetz eingespeist
wird.  Durch  diese  Einspeisung  wird  ein  jährliches  Einsparäquivalent  von
430.000 Tonnen CO2 erzielt. Für Photovoltaikanlagen wird lt. Fraunhofer Institut
eine Energierücklaufzeit von ca. zwei Jahren errechnet. Bei einer Laufzeit von
25 Jahren ergibt sich somit für den Zeitraum von 23 Jahren durch die Solar-
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stromerzeugung eine Gesamtersparnis von ca. 10 Mio. Tonnen CO2.

Voraussichtliche Betriebszeit
Die Anlage soll mindestens während der Förderzeit nach EEG für einen Zeit-
raum von zwanzig Jahren betrieben werden. Sofern dann eine Stromerzeugung
sich weiterhin als wirtschaftlich erweist, kann die Anlage in technischer Hinsicht
auch  noch  weitere  fünf  Jahre  betrieben  werden.  Die  Inbetriebnahme ist  für
Ende 2019 geplant das Ende der planmäßigen Nutzung als Photovoltaikanlage
ist auf den 31.12.2044 terminiert .

2. PLANUNGSINHALT (FESTSETZUNGEN)
2.1 Art der baulichen Nutzung / Baugrenze
Das Plangebiet wird als sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) für Photovoltaik
und Lagerhaltung bis zum 31.12.2044 ausgewiesen. Dieses Datum wurde bei ei-
nem Telefonat am 01.07.2019 zwischen Herr Meemken (PV-Anlagen-Planer) und
Frau Kügler der SB Bauleitplanung des Landkreises Vorpommern-Greifswald so
abgestimmt.  Die PV-Anlagen benötigt weitgehend die gesamte Grundstücksflä-
che. Im Süden der Fläche ist eine Naturhecke anzupflanzen.

Der Wald ist eine Ausschlussfläche für PV-Anlagen im Sinne des Landeswald-
gesetzes M-V einschließlich der Waldabstandsfläche (30 m zum Wald). Um den
30 m-Abstand zum bestehenden Wald einzuhalten, wurde eine Baugrenze ge-
zogen, außerhalb derer keine Photovoltaikanlagen gebaut werden dürfen. In-
nerhalb sind allerdings auch keine Gebäudeneubauten zulässig. 

Die Baugrenze verläuft 30 m von der Waldkante bzw. der Grundstücksgrenze
im Westen entfernt und ansonsten entlang der Grundstücksgrenze  und schließt
auch die Heckenbepflanzung aus. Lediglich das bestehende Gebäude genießt
Bestandschutz und liegt daher innerhalb der Baugrenze, da das Dach ggf. auch
mit Photovoltaikmodulen bestückt wird. Dieses Vorgehen wurde bei einem Orts-
termin am 05.03.2019 mit Frau Behrendt vom Forstamt Torgelow, Frau Gott-
schalk  vom  SB  Bauverwaltung  der  Stadt  Torgelow  und  dem  Planer  Herrn
Würstlin abgestimmt.

2.2 Maß der baulichen Nutzung / bauliche Gestaltung
Es sind keine neuen Gebäude im Plangebiet vorgesehen. Bei den baulichen
Anlagen zur Photovoltaikgewinnung handelt es sich um 2270 polykristalline So-
larmodule auf Modultische mit 22 Wechselrichtern und einer Trafo- sowie einer
Übergabestation. Der Aufstellwinkel der Module auf den Modultischen beträgt
ca.  24°.  Der  Abstand  der  Modultische  zum  Boden  beträgt  im  Süden  etwa
20 cm. Keine der Anlagen überschreitet  voraussichtlich 1,75 m Höhe. Daher
werden 2,00 m als maximale bauliche Höhe aller Anlagen festgesetzt.
Die Modultische werden in Reihen mit einem Abstand von ca. 2,40 m aufge-
stellt,  um die Module verschattungsfrei  zu halten. Der Boden unter und zwi-
schen den Modultischen bleibt unverändert.
Die Photovoltaikanlage wird mit einem Zaun von 1 m bis 1,20 m Höhe über Ge-
lände eingefriedet. Die Höhe des Zaunes korrespondiert mit der Höhe der He-
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cke und ist von der Rudolf-Diesel-Straße aus nicht zu sehen.

2.3 Rückbau der Anlage
Die geplante Ausführung der Anlage ermöglicht einen problemlosen, vollständi-
gen Rückbau der Anlage, d. h. die Wiederherstellung des vorgefundenen Gelän-
des und somit  eine uneingeschränkte Nutzung für gewerbliche Belange. Auch
alle  PCB-gefüllten  Systeme  (z.  B.  Kondensatoren,  Transformatoren)  werden
fachgerecht beseitigt und dies entsprechend nachgewiesen. Die Fläche steht so-
mit nach der vollständigen Demontage der Unterkonstruktion, der Module, Wech-
selrichter sowie der vollständigen Verkabelung wieder für die gemäß Flächennut-
zungsplan vorgesehene bzw. die aktuelle Nutzungen zur Verfügung.

2.4 Verkehrsflächen
Die Fläche ist  durch die  Rudolf-Diesel-Straße erschlossen.  Da das Gelände
weitgehend versiegelt ist sind keinerlei zusätzlichen Wege vorgesehen. Ledig-
lich zur Wartung werden in Ausnahmefällen kleinere Fahrzeuge auf das Gelän-
de fahren. Lediglich die Zufahrt zum bestehenden Gebäude von Westen her
bleibt offen. Gemäß der Stellungnahme vom 27.06.2019 von Herrn Freitag der
SG Verkehrsstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald wird sichergestellt,
dass die Sicht auf ein- und ausfahrende Kfz  weder durch Bäume, parkende Au-
tos,  Werbeanlagen noch durch Blendwirkungen der PV-Anlage beeinträchtigt
wird. Für Rettungsfahrzeuge und Fahrzeuge der Feuerwehr ist die Zugänglich-
keit gesichert. 

2.5 Grünflächen & Bepflanzungen
Auf den größtenteils versiegelten Flächen befindet sich so gut wie keine Vege-
tation. Lediglich parallel zur Rudolf-Diesel-Straße befinden sich Bäume, die aus
Verschattungsgründen weichen müssen. Sie werden zum Ausgleich durch eine
Naturhecke entlang der Straße ersetzt. Die Bepflanzung erfolgt gemäß Vorga-
ben der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises.  Die Pflanzung der na-
turnahen  Hecke  wurde  zudem mit  Herrn  Zielisch  (Gutachter  für  den  Arten-
schutz) abgestimmt. 

In seiner Stellungnahme vom 27.06.2019 weist Herr Hildebrandt von der SG
Naturschutz des Landkreises Vorpommern-Greifswald daraufhin, dass die  „im
Rahmen dieser Stellungnahme … lediglich die Zustimmung der UNB zu diesem
Vorgehen,  jedoch  nicht  die  naturschutzrechtliche  Genehmigung (erfolgt  ist).
Diese ist separat vor Baubeginn zu stellen.“

2.6 Immissionsschutz
Zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist das Plangebiet unter
den Aspekten potenzieller Emissionsort und potenzieller Immissionsort zu be-
trachten:  

Im Gebiet des  Bebauungsplans Nr. 39/19 „Photovoltaikanlage Rudolf-Diesel-
Straße“ ist nach der Umwandlung in eine Fläche für Erneuerbare Energien kei-
ne relevante Emissionsquelle zu verzeichnen. Selbst Lichtimmissionen sind laut
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beigefügten Datenblatt ausgeschlossen, da nur entspiegelte Module zum Ein-
satz kommen. Auch die Rahmen sind matt-schwarz.

In der Nähe von Wohngebieten werden vom Betreiber generell Module mit „an-
ti-glaring glass“ gegen grelles Licht eingesetzt, um auch im Frühjahr und Spät-
herbst bei tiefstehender Morgen- bzw. Abendsonne grelles Licht zu minimieren.
Bei höher stehender Sonne kann eine Reflexion auf Bodennähe ausgeschlos-
sen werden, da bei steilem Einfallswinkel eine entsprechende steile Reflexion in
den Himmel erfolgt (siehe Anhang 2).

Diese Module werden insbesondere auch im Bereich der Flughäfen eingesetzt. 
Diese Module reduzieren grelles Licht von ca. 10 % Wahrscheinlichkeit auf ca. 
3 %. Hinzu kommt, dass im Westen ein Waldgebiet existiert und damit eine tief-
stehende Sonne im Frühjahr und Herbst die Module nicht erreicht. Aber auch 
auf der Ostseite sind Bäume vorhanden, die dieses Risiko auf ein Minimum re-
duzieren. Weder westlich noch östlich existiert Wohnbebauung. Lediglich im 
Süden existiert Wohnbebauung, allerdings fällt dort das Licht steil ein und wird 
entsprechend steil reflektiert, und kommt somit als Störfaktor nicht in Frage. 

Die flache Hecke im Süden garantiert die Verschattungsfreiheit der Photovol-
taikmodule mit einer maximalen Höhe von 1,80 m, dient dem Sichtschutz, aller-
dings nicht dem Blendschutz. Dieser ist auch gemäß den obigen Ausführungen 
nicht erforderlich.

Mit der Ausweisung des Geländes als sonstiges Sondergebiet für Erneuerbare
Energien besteht kein erhöhter Schutzanspruch für das Gebiet selbst. Größere
Erschütterungen sind im Umfeld nicht zu erwarten.

Hinzu kommt  die  immissionstechnisch positive  Wirkung der  Naturhecke,  die
auch optisch eine größere Distanz zur Lärmquelle suggeriert. Dadurch wird die
restliche Störung vom Menschen als geringer wahrgenommen.

Sie stellt aus immissionstechnischer Sicht daher eine Verbesserung gegenüber
der bestehenden Situation dar.

3. HINWEISE 

3.1   Denkmalschutz
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Vorhabengebiet keine Bodendenk-
male bekannt. Es können jedoch jederzeit bei Bauarbeiten archäologische Fun-
de und Fundstellen entdeckt werden. Werden bei den Erdarbeiten Sachen, 
Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen 
ist, dass an ihrer Erhaltung gem. § Abs.1 DSchG M-V ein öffentliches Interesse 
besteht, z.B. archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen, ist ge-
mäß § 11 DSchG M-V die untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. 
Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundei-
gentümer und zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. Der
Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Ver-
pflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher An-
zeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann 
im Benehmen mit dem zuständigen Landesamt die Frist im Rahmen des Zu-
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mutbaren verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder die Bergung 
des Denkmals dies erfordert. 

3.2   Kampfmittel
Im Plangebiet sind keine Kampfmittelreste bekannt. Ist bei der Durchführung 
des Bauvorhabens der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden ver-
dächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es 
ist unverzüglich der Munitionsbergungsdienst oder die Polizei zu verständigen.

3.3   Artenschutz
Ein Gutachten zur artenschutzrechtlichen Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, 
dass Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG nicht verletzt werden. Gebäu-
de werden nicht abgerissen.

3.4   Brandschutz
Es ist ein Feuerwehrschlüsseldepot einzurichten. Dafür ist rechtzeitig vor Fertig-
stellung des Bauvorhabens eine entsprechende Schließung mit dem VG-Code 
bei der Brandschutzdienststelle des Landkreises zu beantragen. Über die Ein-
weisung der örtlich zuständigen Feuerwehr der Stadt Torgelow ist ein Nachweis
der Brandschutzdienststelle zu übergeben. Die Löschwasserversorgung (48 m³/
h für Photovoltaikanlagen) ist durch  vorhandene Hydranten unterflur und über-
flur sichergestellt. Sollte ein Rückbau der Hydranten erfolgen ist durch den Be-
treiber der Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Photovoltaikanlage eine 
geeignete Löschwasserentnahmestelle zu errichten.

3.5   Wasserhaushalt
Nach § 46 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bedarf das Einleiten von Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser durch schadlose Versickerung keiner Er-
laubnis, soweit dies in einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 WHG gere-
gelt ist. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann daher erlaubnisfrei
über eine ausreichende Sickerstrecke von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchs-
ten Grundwasserstand (MHGW) versickert werden. Nach dem DWA-Regel-
werk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante Versickerungsbereich im kf-
Bereich von 1 *1 0-3 bis 1 *1 0-6 m/s liegen. 

Oberflächengewässer 2. Ordnung und Trinkwasserschutzgebiete sind am Vor-
habenstandort nicht bekannt.

3.6   Leitungen
Im Süden des  Grundstück verläuft eine Gasdruckleitung aus Stahl  DN 250 der
Stadtwerke Torgelow. Als Schutzstreifen für diese Gasversorgungsleitung ist 
eine Breite von 3 m vorgegeben und darf nicht überbaut werden. Ein 
entsprechender Hinweis wurde in den B-Plan aufgenommen. Das Leitungsrecht
wurde aufgrund der  Stellungnahme vom 25.05.2019 der Stadtwerke Torgelow 
in den B-Plan aufgenommen.
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3.7  Altlasten
Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt. Ist dennoch bei der Durchführung 
der Baumaßnahmen der Erdaushubs außergewöhnlich verfärbt oder werden 
Hinweise auf schädliche Bodenverunreinigungen beobachtet, sind weitere 
Schritte mit denm Umweltamt des Landkreises abzustimmen.  

4. UMWELTBELANGE
Da dieses Bauleitplanverfahren nach § 13 a BauGB aufgestellt wird, sind weder
ein Umweltbericht noch eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erforderlich.

4.1 Beschreibung des Vorhabens
Ziel des Vorhabens ist die adäquate Flächenkonversion zur Gewinnung Erneu-
erbarer Energien (hier Photovoltaik). 

4.2 Darstellen der Umweltziele
Mit  der  Umnutzung  der  Fläche  wird  die  bestehende  Nutzung  als  Spedition
durch eine Photovoltaikanlage  ersetzt. Es ist keine zusätzliche Versiegelung ge-
plant. Der gestalterische Eingriff in das Landschaftsbild wird durch die Höhenbe-
grenzung baulicher Anlagen auf ein Minimum reduziert.

4.3 Beschreibung des Umweltzustandes
Die aktuelle Nutzung erfolgt durch eine Spedition. Das heißt die Fläche ist be-
reits stark anthropogen überformt. 

Schutzgut Mensch
Das Landschaftsbild ist durch die angrenzende Nutzung (Gewerbegebiet) eher 
unattraktiv. Für die Erholungsnutzung spielt das Gelände daher keine Rolle. Bo-
denverunreinigungen sind nicht festzustellen. 

Schutzgut Arten und Biotopschutz
Das gesamte Gelände ist durch einen Speditionsbetrieb geprägt und für den Ar-
ten- und Biotopschutz von geringer Bedeutung (siehe auch artenschutzrechtli-
che Vorprüfung). Lediglich im Süden der Fläche befindet sich eine Baumreihe,
die aus Verschattungsgründen weichen muss. Diese wird durch eine Naturhe-
cke ersetzt.  Ein  Gutachten zur  artenschutzrechtlichen Vorprüfung kommt  zu
dem Ergebnis,  dass Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG nicht verletzt
werden (siehe auch: 3.8. Artenschutzrechtliche Vorprüfung).

Schutzgut Boden
Im Plangebiet herrschen überwiegend intensiv beanspruchte, anthropogen ver-
änderte und in ihrer Funktion eingeschränkte Böden vor, die durch einen hohen,
für einen Speditionsbetrieb typischen Versiegelungsgrad geprägt sind. 

Schutzgut Wasser / Grundwasser
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Im Plangebiet existieren keine Oberflächengewässer.  
Eine Grundwassergefährdung liegt weder aktuell noch künftig vor.

Schutzgut Klima / Lufthygiene
Das Plangebiet liegt am Stadtrand in unmittelbarer Nähe zu einem Waldgebiet.
Die offene Landschaft im Westen des Plangebietes bewirkt eine gute Durchlüf-
tung. Das Plangebiet profitiert zudem vom ländlichen Umfeld Torgelows.  

Schutzgut Landschaftsbild
Das Erscheinungsbild des Geländes ist im aktuellen Zustand eher unattraktiv 
und besitzt keine relevante Bedeutung für das Landschaftsbild. Um eine opti-
sche Störung des Umfeldes zu vermeiden werden sämtliche Anlagen in ihrer 
Höhenentwicklung begrenzt.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter
Im Plangebiet existieren keine relevanten Kultur- und Sachgüter (siehe Denk-
malschutz und Denkmalpflege).

4.4 Prognose der Umweltentwicklung

Status-Quo-Prognose
Das Plangebiet ist derzeit von einem Speditionsbetrieb genutzt. Da die Nutzung
der Photovoltaikanlage zeitlich begrenzt ist, wird sich der Umweltzustand nicht
verändern.

Prognose gemäß Neuplanung
Gemäß den Planungszielen wird das Gelände als Fläche für Erneuerbare Ener-
gien  (hier  Photovoltaik)  entwickelt.  Positiv  ist  anzumerken,  dass  die  Anlage
während der Laufzeit im Verhältnis zur traditionellen Stromerzeugung zu einer
Ersparnis von ca. 10 Mio. Tonnen CO2 führt.

4.5 Abschließende Beurteilung
Es sind keine negativen Folgen durch die Umnutzung festzustellen. Das Abhol-
zen der Bäume wird durch die Anpflanzung einer Naturhecke ausgeglichen.

4.6  Artenschutzrechtliche Vorprüfung
Für die artenschutzrechtliche Vorprüfung dieses Plangebietes ist ein Gutachten
erforderlich.

Dieses wurde erarbeitet von: 

Tobias Zielisch  
Gutachter Baumpflege Baumkontrolle
Baumdienst Potsdam
Geschwister Scholl Str.72 B
14471 Potsdam
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Das Gutachten (Naturschutzfachlicher  Kurzbericht)  kommt zu dem Ergebnis,
dass Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG nicht verletzt werden.

Das Protokoll der Prüfung ist der Begründung beigefügt (siehe Anhang 1).

5. BAUGRUND / ALTLASTEN / KAMPFMITTEL
Altlasten oder andere Bodenverunreinigungen sind auf dem Gelände nicht bekannt.

Aufgrund der geringen Höhe und Schwere der baulichen Anlagen, sowie der
Möglichkeit technischer Vorkehrungen, ist der Baugrund auch ohne eingehende
Prüfung für die vorgesehene Nutzung geeignet.

Grundsätzlich  sind  bodeneingreifende  Maßnahmen  weitestgehend  ausge-
schlossen.

Dennoch hat die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen mit
der gebotenen Vorsicht zu erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen im Bebau-
ungsplangebiet nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Bei entsprechendem
Verdacht auf Kampfmittelvorkommen ist die Arbeit sofort einzustellen und der
der Munitionsbergungsdienst oder die Polizei zu verständigen. In den Bebau-
ungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

6. VER- UND ENTSORGUNG 
6.1 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall
Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser ist für das Plangebiet sicherge-
stellt.  Gleiches gilt  für  die Abwasserentsorgung. Leitungstrassen sind im Be-
reich der  öffentlichen Rudolf-Diesel-Straße vorhanden.  Ein Leitungsrecht  zu-
gunsten der Stadtwerke für eine DN 250 Gasdruckleitung aus Stahl existiert be-
reits.

6.2 Brandschutz
Die Gewährleistung der Löschwasserversorgung ist aktuell im Bereich der ge-
planten  Photovoltaikanlage  durch  einen  Unterflurhydranten  und  einen  Über-
flurhydranten sichergestellt. Sollte ein Rückbau der Hydranten erfolgen ist durch
den Betreiber der Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Photovoltaikanlage
eine geeignete Löschwasserentnahmestelle zu errichten. Gemäß der Stellung-
nahme  vom  27.06.2019  von  Herrn  Winkler  der  SG  Brand-  und
Katastrophenschutz  Wurde  folgender  Hinweis  in  den  B-Plan  aufgenommen:
„Es  ist  ein  Feuerwehrschlüsseldepot  einzurichten.  Dafür  ist  rechtzeitig  vor
Fertigstellung des Bauvorhabens eine entsprechende Schließung mit dem VG-
Code bei der Brandschutzdienststelle des Landkreises zu beantragen. Über die
Einweisung  der  örtlich  zuständigen  Feuerwehr  der  Stadt  Torgelow  ist  ein
Nachweis der Brandschutzdienststelle zu übergeben.“

6.3 Umgang mit Niederschlagswasser
Gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah
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verrieselt werden oder direkt oder über die Kanalisation ohne Vermischung mit
Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-
rechtliche  noch  sonstige  öffentlich-rechtliche  Vorschriften  noch
wasserwirtschaftliche  Belange  entgegenstehen.  Aufgrund  der  Tatsache,  dass
keine  zusätzliche  Versiegelung  erfolgen  muss,  sind  keine  zusätzlichen
Aufwendungen für Ableitung von Regenwasser erforderlich.

7. DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE
Im Plangebiet befinden sich keine Objekte, die unter Denkmalschutz stehen.  Im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie im unmittelbaren Umfeld sind keine
Bodendenkmale bekannt. Um dennoch Bodendenkmale, die im Zuge der Erdar-
beiten entdeckt werden könnten, sichern zu können, wird vorsorglich ein entspre-
chender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.

8. REALISIERUNG 
Die  Erschließung  ist  bereits  gesichert.  Bodenordnerische  Maßnahmen  sind
nicht erforderlich.

9. FLÄCHENBILANZ
Der Geltungsbereich umfasst insgesamt ca. 0,8 ha. Er wird vollständig als sons-
tiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung Photovol-
taikanlage und Lagerhaltung ausgewiesen.

10. ABWÄGUNG 
Von 27 angeschrieben Behörden und Trägern öffentlicher Belange haben 19 
ihre Stellungnahmen abgegeben die übrigen haben nicht geantwortet. In der 
Mehrzahl gab es weder Anregungen oder Bedenken (14). Bei den Übrigen wur-
den die Anregungen im Plan aufgenommen bzw. Hinweise ergänzt. Der Land-
kreis wurde am 07.07.2019 erneut angeschrieben. Mit den entscheidenden Per-
sonen wurde telefonisch Einigkeit erzielt.
Von 8 angeschriebenen Nachbargemeinden haben 2 geantwortet, beide ohne 
Anregungen oder Bedenken. 
Bei der Offenlage zu den Dienstzeiten vom 24.06.2019 bis 23.07.2019 konnten 
Anregungen und Bedenken der Bürger geäußert werden. In dieser Zeit wurde 
nur ein Schreiben von einem Nachbarn gesendet. Die geäußerten Bedenken 
konnten alle entkräftet werden.
Insgesamt stellen die  Einwände keinen Grund für  eine neuerliche Offenlage
dar.
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Torgelow, den …………...

Bürgermeisterin 
(Pukallus)
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Anhang 1: artenschutzrechtliche Vorprüfung
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Anhang 2: Datenblatt der Photovoltaik-Module 
(Nachweis zur Vermeidung von Lichtimmissionen)
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